Liebe KollegInnen!


Seit der Einführung des EDM gibt es trotz einer langen Evaluationsphase nach wie vor Missverständnisse zur Interpretation der entsprechenden Betriebsvereinbarung, zum Handling der Programme und offenbar auch nach wie vor hinsichtlich der Software. Wir hoffen, dass daraus keine ernsthaften Probleme z. B hinsichtlich der Journaldienstabgeltung resultieren.

Der Betriebsrat erlaubt sich im Konkreten daher folgende Anmerkungen: 

1.) Wir ersuchen Sie in Ihrem  eigenen Interesse, eine durchgehende  - auch inhaltliche - Dokumentation Ihrer Arbeitszeiten für sich selbst und für auftretende Probleme und Diskussionen durchzuführen.  
2.) In manchen Bereichen dürfte es zu Missverständnissen hinsichtlich der Regelung der Ruhezeit vor einem Wochenenddienst gekommen zu sein. In den Eckpunkten zur Betriebsvereinbarung findet sich unter Punkt 3 dazu:
Ausnahmeregelung wöchentliche Ruhezeit:
„Klarstellung zu § 5 Abs. 4 der KA-AZG-Betriebsvereinbarung für bundesbedienstete KlinikärztInnen und § 5 Abs. 3 der KA-AZG-Betriebsvereinbarung für angestellte KlinikärztInnen:
Die Ausnahmeregelung der Flexibilisierung der wöchentlichen Ruhezeit (36 Stunden/Woche in Durchrechnungszeitraum von 26 Wochen) ist an Klinken bzw. für KlinikärztInnen zulässig, bei denen aus organisatorischen Gründen die Grundregel von einem Ruhetag pro Woche nicht durchführbar ist, insbes. wenn eine Einarbeitung der Ruhezeiten gem. § 7 Abs. 4 der oben genannten KA-AZG-Betriebsvereinbarungen nicht möglich ist.


Die gewünschte Regelung kann individuell von den MitarbeiterInnen gewählt werden und ist im Vorhinein festzulegen (im Wunschdienstplan).


Bei Inanspruchnahme der Durchrechnungsvariante ist dafür ein Arbeitstag vor dem Wochenenddienst als Wissenschaftstag und/oder als Lehrtag zu widmen.“

Es entspricht daher nicht der gültigen Betriebsvereinbarung, diese Ausnahmeregelung (!) der Betriebsvereinbarung in eine generelle Abschaffung diese Ruhetages umzuwandeln (zu diesem Punkt gibt es auch ein Schreiben des Rechtsbüros der MUW vom Juli 2004, das Sie auf der Homepage des Betriebsrates finden: http://www.meduniwien.ac.at/br-wp/betriebsvereinabrungen.htm ).

http://www.meduniwien.ac.at/br-wp/allgemeine%20informationen.htm
Hinsichtlich der Gestaltung des Wissenschaft/Lehrtages ist festzuhalten, dass die/der Betroffene an diesem Tag von ärztlicher Routinetätigkeit freigehalten werden muss.
Für Rückfragen und Berichte stehen wir stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung (br-wp@meduniwien.ac.at . 
Mit freundlichen Grüßen                                                             Wien, 20. Jänner 2006
Für den Betriebsrat

Thomas Szekeres

